
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 46 (1930)

Heft: 52

Rubrik: Volkswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


3Uufit, fdjttittz. çmtbtti. Seitnitfl („ajJeifterblatt") 617

gelbggHfe ooran. ®lefe heftest tn bet gegtgung bet
Otganifation unb in ber Sertlefung be« ganbroetülcgen,
betujli^en Können« unb bet baju notroenbigen lauf»
mâtutifigen ©runblagen. $anbroetf unb ©eroerbe mûffen
leibet jebodi aucg auf Me §ilfe be« Staate« rennen
fäntten. Ste pogutieren beute mit adem Siacgbrucf ba«
jRecgt auf SStrbeit unb ermatten non ben Segörben eine

irroelterung unb Serbefferung not ädern be« Submif«
jtonSroefen«, etne geroiffe ©tnbämmung bet SRegtebetrlebe,
eine gtgänjungbe« SBatenganbelSgefege« unb eine fiäfalifd^e
gntlafiung. |>anbroex! unb ©eroerbe hoffen ebenfad« non
[eiten ber ©emetnben unb be« Staate« auf Untergügung
im Kampfe gegen fogenannte Scgroarzatbeit. Ste rennen
babei auf ba« gleiche fojiale Sergänbnt«, rote e« anbetn
SBolfSfcgtcgten gegenüber befunbet roirb.

$anbroerl unb ©eroetbe roiffen, bag fie auf ba«
SBoglrooden unb Sergänbnt« be« gefamten Solle« an«

gerolefen jinb. Ste leben ber feften Überzeugung, bag
ba« Sigroetzerooll ben £>anbroerter< unb ©eroerbeftanb,
au« bem je unb je fetne beften Kräfte emporgefttegen
jinb, nic^t untergeben laffen roid, ffiie gortejiftenj etne«

laltuted gocggegenben unb quali ätgtöd^ligen Çanbroetîet'
fiattbe« liegt im nitalften intereffe unfete« ßanbe«. £rog
augenbltctllcger SBirtfcgaftSDepreffton laffen roir im |>anb<
toetfer« unb ©eroerbeftanb ben SRut nicgt gnlen. 9Bir
bltdten nod Suoergcgt In Me 3ulunft. #anbroerter unb
@etoetiler rooden tn ber Serantroortung erftarfen unb
roettertäropfen al« Könner im Berufe, al« ©garaftere
im Seben.

Uerbandswesen.
©djweijerifigtr SaumetgeroerbanD. ®te 540 SRann

jlotle 34. ©eneraloetfammlung be« Scgroetzerifcgen Sau»
metgeroerbanbe« In Süricg fonftalierte, bag Me Slot»
roexibigfett ber S«gaffung gefunber Submtff ton«»
grttnbfäge non ögentltcgen unb prioaten Säubert«
fäaften beute adgemetn anerïannt roetbe. SRit SFtücffid^t

auf bie brtngenb notroenbige Stabilifierung ber
Sautoften rourbe bte Seibegaltung ber beute gelten«
ben Sögne unb Arbeit«bebtngungen befcgloffen, roäbrenb
bie adgemeine ©tnfübrung non get ten al« mit bem
Ggatafter be« Satfongeroerbe« unoeretnbar abgelehnt
rourbe. dagegen rourbe etnem Antrage, Me militât«
biengpflicgtigen Angegellten unb Arbeiter
burdg ©tnfübrung einer AuSgletcgSlaffe ju entfcgäbigen,
gtimbfägllig jugeftimmt, unb Me Serbanbëleitung mit
ber Ausarbeitung eine« ^Reglement« beauftragt, ©benfo
ftimmte Me Setfammlung bem neuen reoibterten Siegle»
ment über bie Unfalloerbütung ju, roeldge« ber
roirtfamen Setäirpfung ber zunegmenben Unfadgäugg»
feit im Saugeroetbe btenen fod.

Uolkswirtscftaft.
©lementarfcgabenoeigigcrung fit ©ebäube. ®te

aargautfcge SranboergcgerungSangalt ift erfreullcberroetfe
batauf bebacgt, ibre ingitution auszubauen. ffier ®e
Wubeoetgigerung gegen Sranbgefabr fod etne Setgdje»
rung gegen ©lementarfcgäben angefcglogen werben. Se«
reit« bat ber Aufficgtärat ber Sranboei ftcgerungSangalt
ben ©ntrourf ju etnem ©efeg über bte ©ebäube« unb
PbtniSoexgcgerung in erfter Sefung burtg beraten. ®em=
nfrgft erfolgt bte Serabfcgtebung au« ber jroetten Sefung
w bte fRegterung, roelcge ba« ©efdjäft bem ©rogen SRat

übetroeifen wirb. ®te roicgtige Steuerung ift ber ©tn«
«jug ber ©lementarfdgabenêoergcgetung. Seîanntlidb
wen mehrere Kantone auf Mefem ©ebtete, oeranlagt
Wttg bte ggllmmen golgen non SBetterfatagropgen, ihr

SergtgetungSroefen ausgebaut. @S ift nur zu begrflgen,
roenn audb im Aargau Me ©lernen tarf<gaben«oex gcgetung
an ©ebäuben zur ©tnfübrung gelangt. SEÖle mit er«

fahren, roirb Mefe erroetterte SergcgerungfMe. ©ebäube«

begger gar ntcgt ober nur febr mägig belogen. ®ager
bürfte ba« neue ©efeg bei ber ^Regierung unb beim ©rogen
SRat oetgänbniSDoile görberung, beim Soll fetnerzett etne

freubige Sugtmmung gnben.

8antonal«zür<geitf<geö ©efeg ffit bte gö;berung
beô SSÖognungsfiaue«. in etner 3uf4ïift an ben Kan»

tonSrat beantragt ber SRegterungSrat betreffenb ba« ©efeg
für bte görberung be« ©ognungenbaue« : Sei Seteilt«

gung be« Staate« am SBognun genbau bat bte Saubere«
fcgaft öffentlich « rec^tlid^e ©igentumSbefdjräntungen im
©tunbbucg anmerlen zu lagen, beren ingalt nom Sie«

gterung«rat feggefegt roirb unb bte bem Sunbe«rat zur
©enegmigung »orzulegen gnb. ®abut«g fod bte Se»

nügung ber ergedten ©ebäube zu dBobnjroedfen bei etnem

niedrigen SRletzln« gcgergegedt, unb jeber ©erotnn beim

Sertauf auSgefdjlogen werben. ®em Staate ober ber
©emeinbe ig zu Mefem 3®*<& ba« fRecgt einzuräumen,
Me dBognbauten nötigenfad« zum Selbgtogenprei« zu
erwerben. Sofern bte ©emetnben adetn ober neben bem
Staat ben SBognungenbau untergügen, gnben bie §§ 5

unb 6 entfprecgenbe Anroenbung. ®te bort ermähnten
Segimmungen werben non ber ©emetnbebebörbe erlagen.
Ste bebürfen ber ©enegmigung be« SRegterung«rate«.
®er SRegterungSrat glaube, burcg Mefe Stellung unb SRe«

baltion ber ©efegeSparagrapben genügenbe Klargett über
Me Kompetenzen ber fantonaien unb ber ®emetnbe @je«

lutiobegöcben zu flogen. SBer nur gaalltcge Çûlfe tn
Anfprucg ntmmt, fode nur an bte Sorfcgriften be« SRe«

aterungSrate« gebunben fetn ; wer aber bte ©emetnbe um
gaanztede Untergügung angebe, gäbe gcg aucg nom ©e<

metnberat aufgegedten Sorfdgriften zu unterwerfen.

internationaler fBognungdtongreg in Serlin vom
1.—5. iuut 1931. ®er internationale Setbanb für
9Bognung«roefen, ©eneralfefretär ®r. Ç. Kampgmeper,
grantfurt a. 9R., §mfa Adee 27, nerfenbet zurzett fetne
©inlabungen zur Seteiligung an bem internationalen
3Bognung«fongteg mit anfdbltegenber StuMenreife na(g
SreSlau, Stag. ®re«ben, Setpzig unb in ba« ÜRittel«
beutfdge inbugrtegebtet, einftgl. ^ade. in etnem, ber
©tnlabung beiltegenben Segretben begrügt ber fReidg««

arbeitëmtniger, ber fßceu^tfdge aBoglfagrtSmtniger unb
ber SRagigcat ber Stabt Serlta ben geplanten Kongreg.

®em ausführlichen Stogramm entnehmen roir, bag
im SRagmen be« ^aupttgema«: „®ie fozialpolitifdge
Sebeutungber9Bognung«roirtf(gaftin®egen»
wart unb 3ulunft" not adem bte otel umgrittene
grage unterfingt roerben fod, ob unb tnroteroeit bte prioat«
roirtfegafiltcge Sautätigfett ogne öffentliche Untergügung
ba« SBognungSbebürfni« ber breiten 2Rage zu beden

oetmag, unb roa« eoentued gefegegen fod, um Mefe« 3tU
Zu erretegen. '

Augerbem wirb nocg ba« bauteegntfege Stoblem:
»,®er Sau oon Kleinwohnungen mit tragbaren
SRieten" unb ba« Problem: „ABognungSinfpeltioft
(2Bognung«aufficgt unb3Bognung«pflege)", ba«
für Me Sertreter ber SBognungS.Çggtene unb SBogl»
fagrtspgege im Sotbergrunb gegt, beganbelt.

©« empgeblt geg etne balbige Anmelbung, bamit bte
7 Kongreg'Sublitationen, non benen bte erge bereit« im
®ruct ig, ben Setlnegmern fogleidg natg ©rfegeinen zu«
gefanbt werben lönnen. SBegen AuSlunft unb Anmel«
bung roenbe man geg an ben internationalen Ser«
banb für 2Bognung«roefen, granlfurt a, SR.,

^anfa-Adee 27.
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Selbsthilfe voran. Diese besteht in der Festigung der
Organisation und in der Vertiefung des handwerklichen,
beruflichen Könnens und der dazu notwendigen kauf-
«Mischen Grundlagen. Handwerk und Gewerbe wüsten
leider jedoch auch auf die Hilfe des Staates rechnen
können. Sie postulieren heute mit allem Nachdruck das
Recht auf Arbeit und erwarten von den Behörden eine

Erweiterung und Verbesserung vor allem des Submis-
fionswesens, eine gewisse Eindämmung der Regiebetriebe,
eine Ergänzung des Warenhandelsgesetzes und eine fiskalische
Entlastung. Handwerk und Gewerbe hoffen ebenfalls von
feiten der Gemeinden und des Staates auf Unterstützung
im Kampfe gegen sogenannte Schwarzarbeit. Sie rechnen
dabei auf das gleiche soziale Verständnis, wie es andern
Volksschichten gegenüber bekundet wird.

Handwerk und Gewerbe misten, daß fie auf das
Wohlwollen und Verständnis des gesamten Volkes an-
gewiesen find. Sie leben der festen Überzeugung, daß
das Gchweizervolk den Handwerker- und Gewerbestand,
aus dem je und je seine besten Kräfte emporgestiegen
find, nicht untergehen lassen will. Die Fortexistenz eines
kulturell hochstehenden und qualiätstüchtigen Handwerker-
standes liegt im vitalsten Interesse unseres Landes. Trotz
augenblicklicher Wirtschaflsdepresston lasten wir im Hand-
werker- und Gewerbestand den Mut nicht stuken. Wir
blicken voll Zuversicht in die Zukunft. Handwerker und
Gewerbler wollen in der Verantwortung erstarken und
weiterkämpfen als Könner im Berufe, als Charaktere
im Leben.

verbalukmîen.
Schweizerischer Baumetsteroerbaud. Die 540 Mann

starke 34. Generalversammlung des Schweizerischen Bau-
meisterverbandes in Zürich konstatierte, daß die Not-
wendigkeit der Schaffung gesunder Submissions-
grundsätze von öffentlichen und privaten Bauherr-
schaften heute allgemein anerkannt werde. Mit Rücksicht
auf die dringend notwendige Stabilisierung der
Baukosten wurde die Beibehaltung der heute gelten-
den Löhne und Arbeitsbedingungen beschlossen, während
die allgemeine Einführung von Ferien als mit dem
Charakter des Saisongewerbes unvereinbar abgelehnt
wurde. Dagegen wurde einem Antrage, die militär-
dienstpflichtigen Angestellten und Arbeiter
durch Einführung einer Ausgleichskasse zu entschädigen,
grundsätzlich zugestimmt, und die Verbandsleitung mit
der Ausarbeitung eines Reglements beauftragt. Ebenso
stimmte die Versammlung dem neuen revidierten Regle-
ment über die Unfallverhütung zu, welches der
wirksamen Bekämpfung der zunehmenden Uafallhäufig-
keit im Baugewerbe dienen soll.

lloUlîwlrttchâ
Eiemevtarschadenvelfichervng für Gebäude. Die

aargauische Brandverficherungsanstalt ist erfreulicherweise
darauf bedacht, ihre Institution auszubauen. Der Ge
bäudeverflcherung gegen Brandgefahr soll eine Verficht-
rung gegen Elementarschäden angeschlossen werden. Be-
reits hat der Aufsichtsrat der Brandverficherungsanstalt
den Entwurf zu einem Gesetz über die Gebäude- und
Fahrnisoerstcherung in erster Lesung durchberaten. Dem-
nächst erfolgt die Verabschiedung aus der zweiten Lesung
an die Regierung, welche das Geschäft dem Großen Rat
überweisen wird. Die wichtige Neuerung ist der Ein-
bezug der Elementarschadensoerficherung. Bekanntlich
haben mehrere Kantone auf diesem Gebtete, veranlaßt
bNtch die schlimmen Folgen von Wetterkatastrophen, ihr

Versicherungswesen ausgebaut. ES ist nur zu begrüßen,
wenn auch im Aargau die Elementarschadensoerficherung
an Gebäuden zur Einführung gelangt. Wie wir er-
fahren, wird diese erweiterte Versicherung?dte Gebäude-
besitz« gar nicht oder nur sehr mäßig belasten: Daher
dürfte das neue Gesetz bei der Regierung und beim Großen
Rat verständnisvolle Förderung, beim Volk seinerzeit eine

freudige Zustimmung finden.

Kantonal-zSrcheiischrs Gesetz für die Föideruug
des Wohnungsbaues. In einer Zuschrift an den Kan-
tonsrat beantragt der Regierungsrat betreffend das Gesetz

für die Förderung des Wohuungeubaues: Bei Beteili-
gung des Staates am Wohnungenbau hat die Bauherr-
schaft öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschräukungen im
Grundbuch anmerken zu lassen, deren Inhalt vom Re-
gierungsrat festgesetzt wird und die dem Bundesrat zur
Genehmigung vorzulegen find. Dadurch soll die Be-
nützung der erstellten Gebäude zu Wohnzwecken bei einem

niedrigen Mietzins sichergestellt, und jeder Gewinn beim

Verkauf ausgeschloffen werden. Dem Staate oder der
Gemeinde ist zu diesem Zwecke das Recht einzuräumen,
die Wohnbauten nötigenfalls zum Selbstkostenpreis zu
erwerben. Sofern die Gemeinden allein oder neben dem
Staat den Wohnungenbau unterstützen, finden die 5

und 6 entsprechende Anwendung. Die dort erwähnten
Bestimmungen werden von der Gemeindebehörde erlassen.
Sie bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.
Der Regierungsrat glaube, durch diese Stellung und Re-
daktion der Gesetzesparagraphen genügende Klarheit über
die Kompetenzen der kantonalen und der Gemeinde Exe-
kutivbehöcden zu schaffen. Wer nur staatliche Hülfe w
Anspruch nimmt, solle nur an die Vorschriften ves Re-
aierungsrates gebunden sein; wer aber die Gemeinde um
finanzielle Unterstützung angehe, habe sich auch vom Ge-
meinderat aufgestellten Vorschriften zu unterwerfen.

Jvteruatiovaler WohnuugSkougreß iu Berlin vom
1.-5. Juni lS3l. Der Internationale Verband für
Wohnungswesen, Generalsekretär Dr. H. Kampffmeyer,
Frankfurt a. M., Hrnsa Allee 27, versendet zurzeit seine

Einladungen zur Beteiligung an dem Internationalen
Wohnungskongreß mit anschließender Studienreise nach
Breslau, Prag. Dresden, Leipzig und in das Mittel-
deutsche Industriegebiet, einschl. Halle. In einem, der
Einladung beiliegenden Schreiben begrüßt der Reichs-
arbeitsmtnister, der Preußische Wohlfahrtsminister und
der Magistrat der Stadt Berlin den geplanten Kongreß.

Dem ausführlichen Programm entnehmen wir, daß
im Rahmen des Hauptthemas: „Die sozialpolitische
Bedeutung derWohnungswirtschaft in Gegen-
wart und Zukunft" vor allem die viel umstrittene
Frage untersucht werden soll, ob und inwieweit die privat-
wirtschaftliche Bautätigkeit ohne öffentliche Unterstützung
das Wohnungsbedürfnis der breiten Masse zu decken

vermag, und was eventuell geschehen soll, um dieses Ziel
zu erreichen. H

Außerdem wird noch das bautechntsche Problem :

^Der Bau von Kleinwohnungen mit tragbaren
Mieten" und das Problem: „Wohnungsinspektiop
(Wohnungsaufsicht undWohnuugspflege)", das
für die Vertreter der Wohnungs-Hyziene und Wohl-
fahrtspflege im Vordergrund steht, behandelt.

Es empfiehlt sich eine baldige Anmeldung, damit die
7 Kongreß-Publikationen, von denen die erste bereits im
Druck ist, den Teilnehmern sogleich nach Erscheinen zu-
gesandt werden können. Wegen Auskunft und Anmel-
dung wende man sich an den Internationalen Ver-
band für Wohnungswesen, Frankfurt a. M.,
Hansa Allee 27.
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